
Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur
Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der
Deutsche Anwaltuerein e.V (DAV), ein freiwilliger Zusammen-

schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen

l\,4itgliedern, sich lm Umfang von mindestens zehn Zeitstunden

iährlich fortzubilden. Geeiqnet hierfür ist die Tellnahme an Semi-
naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer

unabhängiger Anbieter oder - mit Einschränkungen - eigene

Dozententätlgkeit. N,4it dieser Bescheinigung st eine beruf iche

Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen

tiert. Durch die Tei nahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-

tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre

Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur

Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienst eistungen.

Fortbi ld u n gsbeschei n i g u n g

Rechtsanwältin

Özden Weinreich

hat im Jahr 2007

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Neues Unterhaltsrecht
AG Familienrecht im Deutschen Anwaltverein; 4 Stunden 

,

Das aktuelle Mietrecht u. seine Auswirkungen auf die
anwaltliche Praxis
EIDEN Juristische Seminare, Köln; 5 Stunden

Teilungsversteigerung im Familienrecht
AG Familienrecht im Deutschen Anwaltverein; 6 Stunden

Aktuelle Aspekte der Wohn- und Geschäftsraummiete
Verein der RAe bei dem OLG Rostock e.V.; 6 Stunden
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